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 Veröffentlicht am 22.04.1999

Norm

AußStrG §238 Abs2

ABGB §273

UbG §37

Rechtssatz

Es wird immer von den Umständen des Einzelfalls abhängen, ob die Frage der Heilbehandlung erst nach einer

Sachwalterbestellung nach § 273 ABGB oder sofort (§ 37 UbG) oder eben unter Einschaltung eines einstweiligen

Sachwalters nach § 238 Abs 2 AußStrG entschieden werden muß.
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